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zwischen der 
 
Freisinger Stadtwerke, Wippenhauser Straße 19, 85354 Freising       
     ________________ 
und     Kd.-Nr. 
 

      
Vorname, Name, Firma* 

      
Straße, Hausnummer* 

      
PLZ, Ort* 

      
Telefon* 

      
vertreten durch (Mieter) 

 
 
wird  
 
folgender Mietvertrag geschlossen: 
 
Mietgegenstand  
 
 
 
Standrohr-Nr.  

 
Wasserzähler-Nr.  

 
Eichjahr  

 
 
Aufstellungsort  
 
 
Stand Ausgabe  

 
Ausgabedatum  

 
 
Stand Rückgabe 

 
Rückgabedatum  

 
Verwendung als:* (Bitte ankreuzen) 
 

 Bauwasser   ohne Kanaleinleitung 
  

 Trinkwasser (Zusatzkosten 100,00 €/Standrohr)   mit Kanaleinleitung (gebührenpflichtig) 
 Bitte beachten: Gemäß geltender TrinkwV   Bitte beachten: Abstimmung mit der  
 ist eine Wasserprobe mit 2 Wochen Vorlauf   Stadtentwässerung Freising Tel. 08161 / 5447215 
 erforderlich.  erforderlich. 
 
Benutzungsentgelte 
Der Mieter hinterlegt für die Überlassung eines Standrohres mit Systemtrenner einschließlich Betätigungsschlüssel als 
Sicherheit einen Betrag von 500,00 € pro Standrohr bei den Freisinger Stadtwerken. 
 
Die Miete für ein Standrohr beträgt 1,00 € je angefangenem Kalendertag an dem sich das Standrohr im Besitz des 
Mieters befindet.  
 
Dem Mieter wird pro Abrechnung und Standrohr eine Pauschale in Höhe von 15,00 € berechnet.  
 
Die genannten Preise sind Nettopreise zzgl. der Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe.  
 
* vom Kunden auszufüllen 
 

  
 

Freisinger Stadtwerke, Wippenhauser Straße 19, 85354 Freising 
Telefon: 08161/183-0, Telefax: 08161/183-138, E-Mail: kundeninfo@freisinger-stadtwerke.de  
Werkleitung: Andreas Voigt 
 
 
Standrohrmiet- und  
Trinkwasserlieferungsvertrag 
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Verbrauchskosten 
Die entnommene Wassermenge wird dem Mieter zum jeweiligen Mengenpreis der Allgemeinen Tarife für die 
Versorgung mit Wasser der Freisinger Stadtwerke in Rechnung gestellt, zzgl. der Mehrwertsteuer in der jeweiligen 
gesetzlichen Höhe. Soweit nicht anders vereinbart, gelten für die Wasserlieferung die Bedingungen der jeweils 
geltenden AVBWasserV. 
 
Zahlungsmodalitäten 
Die regelmäßigen Mietzahlungen werden dem Mieter jährlich in Rechnung gestellt und sind zum auf der Rechnung 
angegebenen Datum, spätestens zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, zur Zahlung fällig. 
 
Versicherung und Haftung 
Der Mieter versichert, dass er die mit dem Vertrag verbundenen Risiken durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt  
hat und weist diese den Freisinger Stadtwerken auf Verlangen vor. 
 
Der Mieter hat bei der Benutzung des Standrohres die Unfallverhütungs- und Verkehrsvorschriften zu beachten.  
 
Der Mieter haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden, die am genutzten Standrohr, dem 
Zähler oder dem von ihm benutzten Hydranten (außer der normalen Abnutzung) entstehen. Er haftet ebenso für alle 
Schäden, die den Freisinger Stadtwerken oder Dritten infolge Benutzung des Standrohres oder von Hydranten sowie 
durch Nichtbeachtung seiner vertraglichen Verpflichtungen entstehen. Der Mieter haftet auch für Schäden, die im Falle 
missbräuchlicher Benutzung des genutzten Standrohres durch Dritte entstehen. In allen Fällen stellt er die Freisinger 
Stadtwerke von Ansprüchen frei, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 
 
Der Mieter muss das Standrohr gegen Diebstahl gesichert aufbewahren. Bei Abhandenkommen hat er die Freisinger 
Stadtwerke unverzüglich schriftlich zu unterrichten und die erforderlichen Maßnahmen zur Wiederbeschaffung zu 
ergreifen. Diese sind der Freisinger Stadtwerke auf Wunsch nachzuweisen. Der Mieter trägt die Kosten der 
Neubeschaffung eines Standrohres.  
 
Die Weitergabe des Standrohres ist nicht gestattet. Ein Verstoß entbindet den Mieter nicht von der Haftung. Das 
Standrohr wird in diesem Fall sofort eingezogen. 
 
Besondere Bedingungen 
Das Standrohr darf nur innerhalb des Versorgungsgebietes der Freisinger Stadtwerke verwendet werden. 
 
In keinem Fall darf Wasser durch ständiges Öffnen und Schließen des Hydranten mittels Hydrantenschlüssel  
entnommen werden, sondern nur durch Auf- und Zudrehen von Zapfhähnen. 
Die angebauten Systemtrenner dürfen weder entfernt werden, noch baulich verändert werden. 
 
Bestandteile des Vertrages 
- die Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) 
- das twin-Blatt, Informationen des DVGW zur Trinkwasser-Installation - Hinweise zur  
  Trinkwasserversorgung  auf Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen 
- die Bedienungsanleitung für Standrohre mit Systemtrenner 
 
Vertragslaufzeit 
Der Vertrag beginnt mit Ausgabe des Standrohrs. Danach kann der Vertrag jederzeit durch Rückgabe des Standrohres 
beendet werden. Das Recht der außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 
 
Pflichten des Mieters 
Das Standrohr ist 1 x jährlich im Zeitraum vom 01.11. bis 31.12. eines Kalenderjahres unaufgefordert bei der 
Materialausgabe der Freisinger Stadtwerke vorzuzeigen. 
Bei Nichteinhaltung des Vorzeigetermins wird für jeden nichteingehaltenen Vorzeigetermin 75,00 € erhoben.  
 
Sind Standrohre beschädigt, dürfen sie nicht weiter benutzt werden und müssen unverzüglich an die Freisinger 
Stadtwerke zurückgegeben werden. Dies gilt auch bei sämtlichen Beschädigungen, wie der Zähler, der Plomben oder 
am Systemtrenner. 
 

 
 
 
 
Datum und Unterschrift des Mieters 

 
 



Stand Mai 2021 

Anlage zum Auftrag/Antrag/zur Anmeldung/zum Vertrag 
Ergänzend finden die nachfolgenden Datenschutzhinweise Anwendung 
 
1. Verantwortlicher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz (insbes. der Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO) für die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden ist die Freisinger Stadtwerke, Wippenhauser Straße 19, 85354 Freising, E-Mail: 
info@freisinger-stadtwerke.de (im Folgenden: Freisinger Stadtwerke). 
 

2. Der Datenschutzbeauftragte der Freisinger Stadtwerke steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten unter der 
E-Mail-Adresse: ds-ba@freisinger-stadtwerke.de oder unter der Postadresse der Freisinger Stadtwerke, Wippenhauser Straße 19, 85354 
Freising mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“ zur Verfügung.  
 

3. Die Freisinger Stadtwerke verarbeiten folgende Kategorien personenbezogener Daten: Kontaktdaten des Kunden und sonstiger Betroffener (z. B. 
Mitarbeiter, Dienstleister oder Erfüllungsgehilfen des Kunden) (z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, weitere Antrags- und 
Anmeldedaten).  

 

4. Die Freisinger Stadtwerke verarbeiten die personenbezogenen Daten des Kunden sonstiger Betroffener zu den folgenden Zwecken und auf 
folgenden Rechtsgrundlagen: 
a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Antrags/Vertrags und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage des Kunden auf Grundlage 

des Art. 6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO sowie der §§ 49 ff. MsbG.  
b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen handels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO. 
c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-

GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen der Freisinger Stadtwerke oder Dritter erforderlich ist und nicht die 
Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. 

d) Soweit der Kunde den Freisinger Stadtwerken eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Telefonwerbung erteilt hat, 
verarbeiteten die Freisinger Stadtwerke personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur 
Telefonwerbung kann der Kunde jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen. 

e) Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen (z. B. aus dem Messstellenbetriebsgesetz) auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
e) DS-GVO. 

 

5. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt - im Rahmen der in Ziffer 4. genannten Zwecke - 
ausschließlich gegenüber folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern:  
 Kreditinstitute und Anbieter von Zahlungsdienstleistungen für Abrechnungen sowie Abwicklung von Zahlungen. 
 Dienstleister (z. B. zum Betrieb der IT-Infrastruktur, zum Druck von Abrechnungen und Anschlussnehmer/Kundeninformationsschreiben sowie 

zum Vernichten von Akten). 
 Öffentliche Stellen in begründeten Fällen (z.B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft, Aufsichtsbehörden). 
 Auskunfteien und Scoring-Anbieter für Bonitätsauskünfte und Beurteilung des Kreditrisikos. 
 Inkasso-Dienstleister und Rechtsanwälte, um Forderungen einzuziehen, wobei wir Sie vor der beabsichtigten Übermittlung 

in Kenntnis setzen.  
Zudem verarbeitet der Lieferant personenbezogene Daten, die er von den in Ziffer 5 genannten Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern 
erhält. Er verarbeitet auch personenbezogene Daten, die er aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, Handelsregistern und dem 
Internet zulässigerweise gewinnen durfte. 

 

6. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an oder in Drittländer oder an internationale Organisationen erfolgt nicht. 
 

7. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu den unter Ziffer 4. genannten Zwecken solange gespeichert, wie dies für die Erfüllung dieser 
Zwecke erforderlich ist. Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange 
gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse der Freisinger Stadtwerke an der Verarbeitung nach Maßgabe der einschlägigen 
rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertragsende hinaus. 

 

8.  Der Kunde hat gegenüber den Freisinger Stadtwerken Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); 
Berichtigung der Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung unzulässig 
ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der Kunde eine erteilte Einwilligung zur 
Verarbeitung bestimmter personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO); Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 
Abs.1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der vom Kunden bereitgestellten, ihn 
betreffenden personen-bezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßigkeit 
der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs.3 DS-GVO) und Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO). 

 

9. Im Rahmen des Auftrags/Antrags/der Anmeldung/des Vertrags hat der Kunde uns diejenigen personenbezogenen Daten (vgl. Ziffer 3) 
bereitzustellen, die für den Abschluss und die Durchführung des Auftrags/Antrags/der Anmeldung/des Vertrags und die Erfüllung der damit 
verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind. Dazu gehören der Natur der Sache nach auch Kontaktdaten von Mitarbeitern oder Dritten     
(z. B. Erfüllungsgehilfen oder Dienstleister), denen sich unser Kunde einvernehmlich mit diesen bedient. Ohne die erforderlichen Daten sowie 
gegenseitige persönliche Kommunikation mit den zuständigen Mitarbeitern - bzw. falls der Kunde es wünscht, weiteren Dritten - kann das 
Vertragsverhältnis gegebenenfalls nicht abgeschlossen bzw. erfüllt werden.  

 

10. Zum Abschluss und zur Erfüllung des Auftrags/Antrags/der Anmeldung/des Vertrags findet keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich 
Profiling statt. 

 

11. Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen des Auftrags/Antrags/der Anmeldung/des Vertrags mit dem Kunden von diesem oder 
von Ihnen erhalten. Wir verarbeiten auch personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen, z. B. aus Grundbüchern, 
Handelsregistern und dem Internet, zulässigerweise gewinnen durften. Außerdem verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir zulässigerweise 
von Unternehmen innerhalb unseres Konzerns oder von Dritten, z. B. Netzbetreibern, erhalten. 

 

12. Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist das Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutzaufsicht, (BayLfD), Wagmüllerstr. 18, 80538 
München, Telefon: 0049 (0) 89 2126720, Telefax: 0049 (0) 89 21267250, E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de. 

 

Widerspruchsrecht 
Der Kunde kann der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten für Zwecke der Direktwerbung und/oder der Marktforschung gegenüber 
den Freisinger Stadtwerken ohne Angabe von Gründen jederzeit widersprechen. Die Freisinger Stadtwerke werden die personenbezogenen 
Daten nach dem Eingang des Widerspruchs nicht mehr für die Zwecke der Direktwerbung und/oder Marktforschung verarbeiten und die Daten 
löschen, wenn eine Verarbeitung nicht zu anderen Zwecken (beispielsweise zur Erfüllung des Vertrages) erforderlich ist. 
Auch anderen Verarbeitungen, die die Freisinger Stadtwerke auf die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse i. S. d. Art. 6 
Abs. 1 lit. e) DS-GVO liegt oder auf ein berechtigtes Interesse i. S. d. Art. 6 Abs.1 lit. f) DS-GVO stützt, kann der Kunde gegenüber den 
Freisinger Stadtwerken aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Kunden ergeben, jederzeit unter Angabe dieser Gründe 
widersprechen. Die Freisinger Stadtwerke werden die personenbezogenen Daten im Falle eines begründeten Widerspruchs grundsätzlich 
nicht mehr für die betreffenden Zwecke verarbeiten und die Daten löschen, es sei denn, sie kann zwingende Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten des Kunden überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Der Widerspruch ist zu richten an: Freisinger Stadtwerke, Wippenhauser Straße 19, 85354 Freising. 
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